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I. Arbeitsgericht Leipzig Beschluss vom 26. November 2021 

- 3 BV 17/21 - 
  
II. Sächsisches Landesarbeitsgericht Beschluss vom 21. Februar 2023 

- 3 TaBV 26/21 - 
  
  

 

Entscheidungsstichworte:  
Betriebsratsmitglied - Vergütungsanpassung - Mitbestimmung 

Leitsatz: 
Bei einer Anpassung der Vergütung eines freigestellten Betriebsratsmit-
glieds nach § 37 Abs. 4 oder § 78 Satz 2 BetrVG steht dem Betriebsrat kein 
Mitbeurteilungsrecht nach § 99 BetrVG zu. 
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BUNDESARBEITSGERICHT 

1 ABR 12/23 
3 TaBV 26/21 
Sächsisches 
Landesarbeitsgericht 

Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
26. November 2024 

BESCHLUSS 
Münchberg, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

In dem Beschlussverfahren mit den Beteiligten 

1.  

 

Antragsteller, 

 

 

2.  

 

Beschwerdeführerin und Rechtsbeschwerdeführerin, 

 

 

 

hat der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der Anhörung vom 

26. November 2024 durch die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts Gallner,  

die Richterinnen am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Ahrendt und Dr. Rinck sowie 

die ehrenamtlichen Richter Pieper und Soost für Recht erkannt: 

Auf die Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin wird der  
Beschluss des Sächsischen Landesarbeitsgerichts vom 
21. Februar 2023 - 3 TaBV 26/21 - aufgehoben, soweit es 
die Beschwerde der Arbeitgeberin zurückgewiesen hat. 
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Im Umfang der Aufhebung wird der Beschluss des Arbeits-
gerichts Leipzig vom 26. November 2021 - 3 BV 17/21 - ab-
geändert und der Antrag des Betriebsrats auch insoweit ab-
gewiesen. 

 
 

Von Rechts wegen! 
 
 
 

Gründe 
 

A. Die Beteiligten streiten über eine Verpflichtung der Arbeitgeberin zur Ein-

leitung eines Zustimmungsverfahrens. 

Die Arbeitgeberin, die regelmäßig mehr als 20 wahlberechtigte Arbeit-

nehmer beschäftigt, unterhält in L zwei Autohäuser. Für diese ist der antragstel-

lende Betriebsrat gebildet. 

Die Arbeitgeberin vergütete den von seiner beruflichen Tätigkeit freige-

stellten Vorsitzenden des Betriebsrats bis Ende Mai 2020 entsprechend der  

Vergütungsgruppe VI des Vergütungstarifvertrags für die Beschäftigten der Mit-

gliedsbetriebe der Tarifgemeinschaft Mitteldeutsches Kraftfahrzeuggewerbe in 

Sachsen (TV). Nachdem er im März 2021 ein - für die Übernahme der Position 

des Werkstattleiters erforderliches - „A Führungskräftepotenzial Assessment 

Center“ absolviert hatte, zahlte die Arbeitgeberin ihm rückwirkend ab dem 1. Juni 

2020 ein Entgelt entsprechend der für diese Tätigkeit einschlägigen Vergütungs-

gruppe VIII TV. 

Der Betriebsrat hat die Auffassung vertreten, er hätte bei der Anpassung 

des Arbeitsentgelts seines Vorsitzenden nach § 99 Abs. 1 BetrVG beteiligt wer-

den müssen. 

Er hat beantragt, 

         die Arbeitgeberin zu verpflichten, ihn bei der Eingruppie-
rung des Betriebsratsvorsitzenden J in die Vergütungs-
gruppe VIII gemäß § 99 BetrVG zu beteiligen. 
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Die Arbeitgeberin hat beantragt, den Antrag abzuweisen. Sie hat ge-

meint, die Anpassung der Vergütung freigestellter Betriebsratsmitglieder sei 

keine Ein- oder Umgruppierung iSv. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. 

Das Arbeitsgericht hat der Arbeitgeberin aufgegeben, die Zustimmung 

des Betriebsrats nach § 99 BetrVG einzuholen und im Fall einer beachtlichen 

Zustimmungsverweigerung das Zustimmungsersetzungsverfahren durchzufüh-

ren. Das Landesarbeitsgericht hat - auf die Beschwerde der Arbeitgeberin - den 

Antrag auf Durchführung eines Verfahrens nach § 99 Abs. 4 BetrVG bei beacht-

licher Zustimmungsverweigerung als unzulässig abgewiesen. Im Übrigen hat es 

die Beschwerde zurückgewiesen. Mit ihrer - nur für sie zugelassenen - Rechts-

beschwerde begehrt die Arbeitgeberin die vollständige Antragsabweisung. 

B. Die Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin ist begründet. Das Landesar-

beitsgericht hat ihre Beschwerde zu Unrecht teilweise zurückgewiesen. Der  

Antrag des Betriebsrats ist insgesamt unbegründet. 

I. Gegenstand des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist nur noch das Begeh-

ren des Betriebsrats auf Einleitung eines Zustimmungsverfahrens nach § 99 

Abs. 1 BetrVG. Zwar war sein auf eine „Beteiligung“ nach § 99 BetrVG gerichteter 

Antrag in den Vorinstanzen zusätzlich darauf gerichtet, dass der Arbeitgeberin 

aufgegeben wird, bei einer beachtlichen Zustimmungsverweigerung das Zustim-

mungsersetzungsverfahren durchzuführen (vgl. zu diesem rechtsschutzgewäh-

renden Antragsverständnis nur BAG 14. Februar 2023 - 1 ABR 9/22 - Rn. 12). 

Das Landesarbeitsgericht hat den nach ständiger Rechtsprechung des Senats 

auch insoweit zulässigen Antrag jedoch - unzutreffend - abgewiesen, ohne dass 

der Betriebsrat hiergegen Anschlussrechtsbeschwerde (§ 92 Abs. 2 Satz 1, § 72 

Abs. 5 ArbGG iVm. § 554 ZPO) eingelegt hätte. 

II. Der Betriebsrat kann die Einleitung eines Verfahrens nach § 99 Abs. 1 

BetrVG nicht verlangen.  

1. Nach § 101 Satz 1 BetrVG kann der Betriebsrat für den Fall, dass der 

Arbeitgeber eine personelle Maßnahme iSd. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ohne  
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seine Zustimmung durchführt, beim Arbeitsgericht beantragen, diesem aufzuge-

ben, die personelle Maßnahme aufzuheben. Die Norm soll die Einhaltung des 

Beteiligungsrechts nach § 99 Abs. 1 BetrVG sichern. Daher hat der Betriebsrat 

bei Ein- und Umgruppierungen - als bloße Akte der Rechtsanwendung, deren 

„Aufhebung“ im wörtlichen Sinn nicht möglich ist - entsprechend § 101 Satz 1  

BetrVG einen Anspruch, dem Arbeitgeber die Einleitung eines Zustimmungsver-

fahrens nach § 99 Abs. 1 BetrVG oder - nach dessen Abschluss - die Durchfüh-

rung eines Verfahrens nach § 99 Abs. 4 BetrVG aufzugeben (st. Rspr., vgl. BAG 

14. Februar 2023 - 1 ABR 9/22 - Rn. 16 mwN; 14. April 2015 - 1 ABR 66/13 -  

Rn. 20 mwN, BAGE 151, 212). 

2. Bei einer Anpassung des Entgelts eines freigestellten Betriebsratsmit-

glieds nach § 37 Abs. 4 oder § 78 Satz 2 BetrVG handelt es sich jedoch nicht um 

eine - nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG der Mitbeurteilung des Betriebsrats unter-

liegende - Ein- oder Umgruppierung. 

a) Eine Eingruppierung iSv. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ist die - erstmalige 

oder erneute - Einreihung eines Arbeitnehmers in eine betriebliche Vergütungs-

ordnung. Eine Umgruppierung ist jede Änderung dieser Einreihung (vgl. nur BAG 

23. Februar 2021 - 1 ABR 4/20 - Rn. 27 mwN, BAGE 174, 87). Beide personellen 

Einzelmaßnahmen bestehen in der Zuordnung der zu verrichtenden Tätigkeit ei-

nes Arbeitnehmers zu einer bestimmten Gruppe einer Vergütungsordnung nach 

Maßgabe der dafür vorgesehenen Kriterien (st. Rspr., vgl. BAG 29. Januar 2020  

- 4 ABR 8/18 - Rn. 14; 23. Januar 2019 - 4 ABR 56/17 - Rn. 19). 

b) An einer solchen Zuordnung fehlt es, wenn das Arbeitsentgelt eines frei-

gestellten Betriebsratsmitglieds nach § 37 Abs. 4 oder § 78 Satz 2 BetrVG erhöht 

wird. Der Arbeitgeber nimmt keine Einreihung der auszuübenden Tätigkeit in eine 

Vergütungsordnung vor. Vielmehr erfolgt die Entgeltanpassung in diesen Fällen 

entweder entsprechend der betriebsüblichen beruflichen Entwicklung vergleich-

barer Arbeitnehmer oder zur Vermeidung einer Benachteiligung, weil das Be-

triebsratsmitglied nur infolge der Amtsübernahme nicht in eine höher vergütete 

Position aufsteigen konnte. 
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aa) Nach § 37 Abs. 4 Satz 1 BetrVG darf das Arbeitsentgelt von Mitgliedern 

des Betriebsrats nicht geringer bemessen werden als das Arbeitsentgelt ver-

gleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Die Norm 

gewährt einem Betriebsratsmitglied einen Anspruch auf Erhöhung seines  

Entgelts in dem Umfang, in dem das Entgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit  

betriebsüblicher beruflicher Entwicklung steigt (BAG 14. Oktober 2020 - 7 AZR 

286/18 - Rn. 21 mwN). Dabei wird der betreffende Arbeitnehmer nicht in eine Ver-

gütungsordnung eingereiht. Es findet nur eine Anpassung seines Arbeitsentgelts 

mit Blick auf dasjenige vergleichbarer Arbeitnehmer statt, ohne dass § 37 Abs. 4 

BetrVG dem Betriebsratsmitglied allerdings eine der Höhe nach absolut gleiche 

Vergütung garantiert (vgl. BAG 18. Januar 2017 - 7 AZR 205/15 -  

Rn. 15). Damit wird sichergestellt, dass die Entgeltentwicklung des Betriebsrats-

mitglieds während der Dauer seiner Amtszeit nicht hinter derjenigen zurückbleibt, 

die vergleichbare Arbeitnehmer nach den betriebsüblichen Umständen durchlau-

fen (vgl. BAG 23. November 2022 - 7 AZR 122/22 - Rn. 27; 22. Januar 2020  

- 7 AZR 222/19 - Rn. 20 mwN). 

bb) Auch bei einer Entgeltanpassung nach § 78 Satz 2 BetrVG erfolgt keine 

Einreihung des freigestellten Betriebsratsmitglieds in eine Vergütungsordnung 

iSv. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. Nach dem allgemeinen Benachteiligungsverbot 

des § 78 Satz 2 BetrVG muss der Arbeitgeber den Mitgliedern der in § 78 Satz 1  

BetrVG genannten Arbeitnehmervertretungen eine berufliche Entwicklung ge-

währleisten, die derjenigen entspricht, die sie ohne ihre Amtstätigkeit durchlaufen 

hätten. Dies betrifft nicht nur die berufliche Tätigkeit, sondern auch das sich  

aus ihr ergebende Entgelt. Stellt sich die Zahlung einer geringeren Vergütung  

als Benachteiligung des Betriebsratsmitglieds wegen seiner Betriebsratstätigkeit 

dar, kann ein Betriebsratsmitglied, das nur infolge der Amtsübernahme nicht  

in eine Position mit höherer Vergütung aufgestiegen ist, den Arbeitgeber nach 

§ 78 Satz 2 BetrVG iVm. § 611a Abs. 2 BGB unmittelbar auf Zahlung des höhe-

ren Entgelts in Anspruch nehmen (st. Rspr., vgl. BAG 20. Januar 2021 - 7 AZR 

52/20 - Rn. 23; 22. Januar 2020 - 7 AZR 222/19 - Rn. 29 mwN). Auch in diesem 

Fall findet keine Zuordnung einer vom Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeit zu 

einer bestimmten Gruppe einer Vergütungsordnung statt. Dies gilt selbst dann, 
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wenn sich das Arbeitsentgelt für die höher vergütete Position - wie hier - nach 

einer betrieblichen Vergütungsordnung richtet. Auch in diesem Fall werden nicht  

- wie für eine Ein- oder Umgruppierung erforderlich - die zu verrichtenden Arbeits-

aufgaben des Betriebsratsmitglieds, sondern lediglich ein möglicher Arbeitsplatz 

bewertet. Die personenunabhängige - abstrakte - Bewertung von Arbeitsplätzen 

oder Tätigkeiten fällt nicht unter § 99 BetrVG (vgl. BAG 1. Juni 2011 - 7 ABR 

138/09 - Rn. 32; 12. Januar 2011 - 7 ABR 15/09 - Rn. 24 mwN). 

c) Entgegen der Ansicht des Betriebsrats gebieten Sinn und Zweck von 

§ 99 BetrVG kein abweichendes Normverständnis. Die im Gesetz vorausge-

setzte Pflicht des Arbeitgebers zur Ein- und Umgruppierung und die in § 99  

BetrVG vorgesehene Beteiligung des Betriebsrats dienen der einheitlichen und 

zutreffenden Anwendung der betrieblichen Vergütungsordnung und sorgen auf 

diese Weise für Transparenz und innerbetriebliche Lohngerechtigkeit. Der Arbeit-

geber soll prüfen, welcher Gruppe und ggf. Stufe der im Betrieb geltenden  

Vergütungsordnung die Tätigkeit des Arbeitnehmers zuzuordnen ist, und diese 

Beurteilung gemeinsam mit dem Betriebsrat vornehmen (vgl. BAG 14. Februar 

2023 - 1 ABR 9/22 - Rn. 28). Dieser Zweck kommt nicht zum Tragen, wenn das 

Arbeitsentgelt nicht durch die Zuordnung der zu verrichtenden Tätigkeit zu einer 

bestimmten Gruppe einer Vergütungsordnung, sondern nach - davon unabhän-

gigen - gesetzlichen Vorgaben festgelegt wird. 

 Gallner  Ahrendt  Rinck  

  Pieper  Stefan Soost   
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